
Hygienekonzept Schützenverein Nutteln und Umgegend e.V. für den Betrieb 
(Übungsabende und Wettkämpfe) im Schützen- und Dörphus Nutteln 
 

Grundsatz: 
Der Vorstand des Schützenvereins hat entschieden im Schützen- und Dörphus in Nutteln für 
Übungsabende und Wettkämpfe b.a.w. die „2G“ Regel anzuwenden. Die „2G“ Regel ist 
derzeit unabhängig von den Warnstufen 1-3 der aktuellen Niedersächsischen Verordnung 
zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2  
   
Regelungen für den Innenbereich des Schützen- und Dörphus Nutteln: 

• Das Betreten des Geländes/Gebäudes und die Teilnahme am Übungs- und 
Wettkampfbetrieb ist nur mit nachgewiesener Genesung oder vollständiger Impfung 
(inkl. 14-tägiger Wartezeit). 

• Der Teilnehmer muss den Nachweis (schriftlich oder digital) mit sich führen. 

• Weiterhin muss sich jeder Teilnehmer in die am Eingang ausliegende Teilnehmerliste 
mit Namen eintragen und mit seiner Unterschrift bestätigen, dass er einen 
entsprechenden Nachweis (s.o.) mit sich führt. Der Vorstand ist berechtigt, 
anwesende Personen des Gebäudes zu verweisen, sofern Sie sich nicht in der Liste 
eingetragen haben. 

• Im Eingangsbereich befindet sich Hände- und Hautdesinfektionsmittel – alle 
Teilnehmer werden gebeten direkt nach dem Betreten des Geländes Ihre Hände zu 
desinfizieren. 

• Das Schützen- und Dörphus wird im Laufe der Veranstaltung regelmäßig gelüftet. 

• Aufgrund der Zutrittsbeschränkung (nur genesen oder geimpft) kann bei bis zu 50 
Personen auf eine Abstandspflicht und auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet 
werden. 

Getränke und Speisen: 

• Getränke und Speisen können durch die „2G“ Regel ohne Beschränkung 
eingenommen werden. Der Wirt ist bei der Ausgabe von „offenen“ Getränken für die 
ordnungsmäßige Reinigung der Gläser verantwortlich. 

Schießbetrieb:  

• Das Schießen kann nur mit Einmalhandschuhen oder vorheriger Desinfektion der 
Waffe durchgeführt werden. Die Handschuhe sollten von den Teilnehmern möglichst 
mitgebracht werden. Bei Bedarf sind auch Einmalhandschuhe auf dem Schießstand 
vorhanden. 

Selbstverständlich gelten grundsätzlich die allgemeinen Hygieneanforderungen: 

• Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden 

• Regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden 
mit Seife bis zum Handgelenk) 

• Hände-Desinfektionsmittel benutzen, zusätzlich zum Händewaschen 

• Hände aus dem Gesicht fernhalten 

• Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 
 

Nutteln, den 12.03.2022   Der Vorstand 


